
Zum Ende der ersten Runde Rot-Grün: Bürger-Bündnis 
¾ gegen kontraproduktiv geregelten »Volksentscheid« 
¾ aber für die bürgernahe dreistufige Volksgesetzgebung 
Engagierte Demokraten zur Abwehr einer demokratiepolitischen Sackgasse            

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
Kurz vor Toresschluss überrascht uns die rot-
grüne Koalition damit, ihr im Koalitionsvertrag 
vom November 1998 angekündigtes Vorhaben, 
endlich den fundamentalen Demokratieauftrag 
des Grundgesetzes Art. 20 Absatz 21 so auszu-
gestalten, dass die Rechtsgemeinschaft – das 
»Volk« – nicht nur beim Wählen die »Staatsge-
walt« an Parteien pauschal überträgt und dann 
für jeweils eine Legislaturperiode auf den Sitzen 
der »Zuschauerdemokratie« das Treiben der 
Gewählten auf der Bühne des politischen Staats-
theaters bestaunt, beklatscht, ausbuht oder links/ 
rechts liegen läßt, sondern auch selbst und un-
mittelbar durch ein direkt-demokratisches Ver-
fahren mit Abstimmungen über selbstbestimmte 
Gesetzesinitiativen die Richtung der Entwicklung 
entscheiden kann. 

I. Auf diesen löblichen Beschluss der Koalitionä-
re haben wir nun seit über drei Jahren warten 

müssen. Obwohl er – warum eigentlich? – erst 
jetzt und ohne Bezugnahme darauf gekommen ist, 
dass die seit 1982 entstandende Demokratiebewe-
gung der Bundesrepublik dem Deutschen Bun-
destag bis Ende 1998 völlig folgenlos bereits 6  
Petitionen zur zeitgemäßen Regelung eines bür-
gernahen Verfahrens vorgelegt hatte2, würden 
wir ihn nachdrücklich begrüßen, wenn er in der 
Sache ein echter Fortschritt wäre für die Demo-
kratie in Deutschland. 
Weil es sich bei dem am 8. Februar 02 durch 
den Abgeordneten G. Häfner in Berlin mit be-
stimmten Erläuterungen angekündigten Gesetz-
entwurf (FR 9. 02. 02) jedoch um einen solchen 
handelt, der wesentliche Kriterien der dreistufi-
gen Volksgesetzgebung übergeht, rufen wir die 
bundesdeutsche Öffentlichkeit auf, wach zu sein, 
sich nicht ein X für ein U vormachen und schon 
gar nicht aus vielleicht bloß allgemeiner Sympa-
thie für den Gedanken der »Volksabstimmung« 
gar noch für die Wahl 2002 in bestimmte Partei-
karren einzusteigen. 
Wir sagen das deshalb, weil es nicht das erste 
Mal in der Geschichte der Fall wäre, dass eine 
bestimmte gesetzliche Regelung der Volksgesetz-
gebung sich als das beste Instrument zur Ver-
hinderung derselben herausstellen würde. Zumal 
ja ein parlamentarischer Beschluss nur mit Zu-

stimmung der CDU/CSU zustande käme; sie a-
ber würde nur zustimmen, wenn sich das Gesetz 
nach ihren Vorstellungen richtete. Dann freilich 
müsste man sich fragen, ob es unter einer sol-
chen Voraussetzung nicht besser sogar wäre, 
wenn es – wie bisher – auf Bundesebene kein 
Plebiszit gäbe. Denn wenn man an einem Kör-
perglied eine Prothese anschraubt, noch bevor 
dieses sich naturgemäß ausformen konnte, 
braucht man sich nicht zu wundern, wenn kein 
gesunder Organismus entsteht. Dies aber wäre  
die Folge, wenn in dieser Sache ein parlamenta-
rischer Schacher zum Zug käme. 

II. Ehe wir im Schlussteil dieser Intervention 
inhaltlich kurz begründen wollen, welches 

die Kernpunkte des Problems und die darin lie-
genden Gründe für diese Initiative sind, appellie-
ren wir außerdem an unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, sich auch nicht dadurch irritieren zu 
lassen, dass parallel zur rot-grünen Koalitionsstra-
tegie eine Initiative »Menschen für Volksabstim-
mung« mit ihren »81 Verbänden, Vereinen und 
Organisationen« auftritt und das Gesetzesvorha-
ben der Regierung »unterstützt«. Zwar stehe 
man, wie eine Sprecherin lt. dpa/AP mitteilte (FR 
12.02.02), dem Gesetzentwurf in einigen Punkten 
kritisch gegenüber, aber auch dieses »Bündnis« 
läßt entscheidende Lebensbedingungen für eine 
sachgemäß konstituierte dreistufige Volksgesetz-
gebung außer acht, obwohl sowohl die erwähnte 
Sprecherin als auch andere viele andere ihrer Kol-
leginnen und Kollegen sehr genau darum wissen, 
dieses Wissen aber offensichtlich taktischem Kal-
kül opfern. 

                                                 
                                                

Wenn die Sprecherin dieses Bündnisses überdies die 
CDU aufforderte, sie solle ihre Verweigerungshaltung 
gegenüber dem Vorhaben der Koalition »aufgeben«, 
(weil ja auch ihr Kanzlerkandidat 1999 »für Volksent-
scheide« eingetreten sei3), und die Christdemokraten 
sollten sich »nicht weiter gegen zwei Drittel ihrer An-
hänger stellen«, die dem »Volksentscheid« angeblich 
auch positiv gegenüberstehen, so kann man sich über 
solches Taktieren – oder ist es politische Naivität? –   
nur wundern. Tendenziöse Spekulationen über die 
angebliche Sympathie einer großen CDU-Wähler-
mehrheit für »mehr Demokratie durch Volksent-
scheid«: Ist das nicht ein zu fragwürdiger Versuch un-
seriöser Stimmungsmache? 

1 GG Art. 20 Abs. 2: »Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. 
ie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ... ausgeübt. 

 
3 Auch Hitler – wie alle Diktatoren seit Bonaparte – hat 
Volksentscheide abgehalten. Was heißt das schon: »für 
Volksentscheide einzutreten«! Man kann auch »für Wahlen« 
eintreten und sie veranstalten (wie es z. B. auch die SED in 
der DDR getan hat), wenn aber bei den Prozeduren nicht die 
entsprechenden Bedingungen der Freiheit und Demokratie 
berücksichtigt werden, ist alles Lug und Trug. Das gilt bei der 
Volksgesetzgebung nicht weniger als beim Parlamentarismus. 

S2 Der Petitionsausschuss hat die letzte Petition vom 13. 12. 
98 lt. Schreiben vom 1. 7. 1999 an das Bundesministerium 
des Innern und an die  Fraktionen des Bundestages mit der 
Empfehlung weitergeleitet, sie mögen diese Anregungen bei 
der angekündigten parlamentarischen Umsetzung des Pro-
jektes in die Urteilsbildung einbeziehen, denn sie »erschei-
nen geeignet für eine parlamentarische Initiative.« 



III. Wir sind für eine klare und wahrhaftige 
Betrachtungsweise, für umfassende und 

korrekte Information und solide Urteilsbildung 
über den zur Diskussion stehenden Sachverhalt. 
Aus diesem Bemühen ergeben sich für uns fol-
gende Hinweise und Konsequenzen, die wir Sie 
als einzelne Bürgerinnen und Bürger bitten, 1. auf 
ihre ideelle und praktische Vernunft hin zu prüfen 
und - wenn Sie von der Richtigkeit des Vorge-
schlagenen überzeugt sind –, 2. nachhaltig zu un-
terstützen, nachhaltig deshalb, weil es illusionär 
wäre anzunehmen, das Notwendige und Heilsame 
auf diesem Gebiet würde je aus Parteiinteressen 
beschlossen. 
Alle heutigen Parteien sind (leider von vielen Idea-
listen erst ermöglichte) Machtgruppen, die damit 
prinzipiell nicht auf der Seite einer wahren Bür-
gerdemokratie stehen. Diese Bürgerdemokratie 
muss den Parteien durch die Bürgerinnen und 
Bürger selbst abgetrotzt werden; nur wenn wir 
uns dafür millionenfach konkret und ausdau-
ernd persönlich – nicht abstrakt als »Ver-
bände« und »Organisationen« – einsetzen, 
wird das Ziel eines Tages erreicht werden: an-
dernfalls nie. 
1. Informationen zur Vorgeschichte 
Der Kampf für eine zeitgemäße Form der direkten 
Demokratie, verfassungsrechtlich gegründet auf 
GG Art. 20 Abs. 2 (s. o.), hat in der BRD, ausge-
hend von Forschungen des Achberger Instituts für 
Zeitgeschichte (unter der Leitung von Wilfried Heidt 
und Bertold Hasen-Müller mit Unterstützung von  
Joseph Beuys), Ende 1983 in breiter Öffentlichkeit 
mit einer ersten Petition an den Deutschen Bun-
destag begonnen (s. DIE ZEIT, Nr. 1/30. 12. 83). 
In dieser Petition wurde zum ersten Mal die Idee 
der dreistufigen Volksgesetzgebung – in Weiter-
führung der bisherigen zweistufigen Konzeption (= 
Volksbegehren zum Volksentscheid) – in Gestalt 
eines Gesetzentwurfes ins Spiel gebracht. Obwohl 
in kurzer Zeit von über einhundertausend Men-
schen unterstützt, hat der damalige Bundestag die 
Petition nach einer Plenardebatte am 4. 10. 84 mit 
fadenscheinigen Begründungen abgelehnt.4 
Doch davon ließ sich die Initiative nicht entmuti-
gen und unternahm – jetzt schon von mehreren 
hunderttausend Menschen unterstützt  – am 23. 
Mai 1987 einen nächsten Versuch, den Bundes-
tag an seine Pflicht zu gemahnen, dem Volks-
souverän sein grundgesetzlich garantiertes Ab-
stimmungsrecht verfügbar zu machen. 
Jetzt war das Petitionsziel5 die Forderung, am 
40. Geburtstag des Inkrafttretens des Grundge-
setzes, also am 23. Mai 1989, einen Volksent-
scheid über den von der Bürgerinitiative erarbei-
teten Gesetzentwurf zur Regelung der dreistufi-

gen Volksgesetzgebung zu ermöglichen (a). Doch 
auch diese Petition wies der Bundestag in seiner 
Sitzung am 5. Mai 1988 zurück (b). 
Die Initiative versuchte daraufhin zum 23. Mai 89 
das Projekt in einer selbstorganisierten bundes-
weiten Abstimmung zu realisieren (c), was aber 
mit den ca. 20 000 Aktivist/innen, die sich für die 
Durchführung zur Verfügung gestellt hatten, we-
gen zu geringer finanzieller Mittel nicht zu schaf-
fen war (um alle stimmberechtigten, damals ca. 
45 Millionen Bundesbürger/innen mit einem 
»Stimmbrief« zu erreichen und den Rückfluss zu 
organisieren, wären ca. 45 Millionen DM notwen-
dig gewesen; nur ca. 1% dieser Summe konnte 
durch Spenden aktiviert werden). 
Parallel zu diesem BRD-Projekt hatte die Initiative 
in Zusammenarbeit mit einer Gruppe der Demokra-
tiebewegung in der DDR (Weimar) ein entspre-
chendes Projekt zur Einführung der dreistufigen 
Volksgesetzgebung in der DDR für deren 40. 
Gründungstag (7. 10. 89) vorbereitet (d); doch lei-
der wurde der zum 200. Jahrestag des Auftakts der 
Französischen Revolution für den 17. Juni 89 ge-
plante Start einer entsprechenden Kampagne im 
letzten Moment von Leuten unterlaufen, die damals 
als Systemkritiker aus Kreisen der evangelischen 
Kirche mit Plänen für Parteigründungen befasst 
waren und die in dem direkt-demokratischen Im-
puls eine ihre Interessen störende Konkurrenz sa-
hen. Zwar haben dann die nach dem 7. Oktober 
anschwellenden Emotionswellen auf den Straßen 
und Plätzen in den vier Wochen bis zur Öffnung 
der Mauer zunächst immerhin noch die Devise 
»Wir sind das Volk« aus den seelischen Unter-
gründen der Demonstranten zu Tage gefördert, 
doch die klaren Gedanken, dass diese Parole sich 
adäquat ja nur in der Volksgesetzgebung und nicht 
in einem Parteienstaat nach dem Muster der BRD 
erfüllen würde, hatten sehr schnell gegen den Wie-
dervereinigungsruf (»Wir sind ein Volk«) und den 
Drang zur D-Mark keine Chance mehr. 
Obwohl die historische Entscheidung am 9. No-
vember gefallen war, wurde aus einer Konferenz 
um die Jahreswende 89/90, an der viele Aktive 
aus den Bürgerbewegungen für direkte Demo-
kratie in Mitteleuropa (DDR, Ungarn, Österreich, 
BRD und der Schweiz) teilnahmen, die im Juni 
89 verhinderte Initiative unter dem Namen »De-
mokratieInitiative 90« doch noch gestartet mit 
dem Ziel, in den damaligen Verhandlungen des 
Runden Tisches um eine neue Verfassung für 
die DDR eine sachgemäße Regelung der drei-
stufigen Volksgesetzgebung zu ermöglichen (e). 
In kurzer Zeit waren ca. 30 000 Unterschriften 
beisammen. Doch aufgrund des Wahlergebnis-
ses vom 18. 3. 90 fielen die Würfel dann freilich 
definitiv zugunsten des Beitritts der DDR zur 
Bundesrepublik (nach Art. 23 GG).                                                  

4 Dokumentiert in »Volkssouveränität und Volksgesetzge-
bung – Die Kernpunkte der Demokratiefrage Teil I«, Verlag 
Flensburger Hefte, 1990 

Als nächste Aufforderung, das Projekt weiterzuver-
folgen, galt es nun, sich auf jene Bestimmung im 
»Einigungsvertrag« zu konzentrieren, die vorsah, 
das Grundgesetz der BRD hinsichtlich bestimmter 
Ausgestaltungen direkt-demokratischer Elemente 

5 Dies und folgendes siehe FN 4: (a) S. 31 – 142, (b) S. 311 
– 330, (c) S. 143 – 158,  (d) S. 159 – 220; (e) S. 221 – 250, 
(f) S. 251 – 270 
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zu überprüfen. Aber wieder lehnte es die dafür 
eingesetze Parlamentskommission mehrheitlich 
(CDU/CSU und FDP) ab, dem Bundestag eine 
entsprechende Empfehlung für seine 1994 zu fas-
senden Beschlüsse zu geben. Eine weitere Petiti-
on der DemokratieInitiative blieb jetzt sogar ganz 
unbehandelt, wie auch sich damals darauf stützen-
de Gesetzentwürfe der Oppositionsparteien SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und PDS in den Abstim-
mungen am 30. Juni 1994 auf der Strecke blieben. 
Immerhin aber hatte die Arbeit der achtziger Jahre 
zur Folge, dass – angefangen mit einer Revision 
der Landesverfassung Schleswig-Holsteins – in al-
le Konstitutionen der neuen Bundesländer Rege-
lungen dreistufiger Volksgesetzgebung aufgenom-
men wurden (wenn auch nicht durchwegs nach 
den Gestaltungsbedingungen, die wir für unverzicht-
bar halten, damit sich dieses Institut  für die gesell-
schaftliche Entwicklung positiv auswirken kann). 
Neben diesen Aktivitäten und mehrmaligen Anläufen 
auf Bundesebene, die letztlich deshalb nicht durch-
drangen, weil hierzulande dem Projekt aus der Öffent-
lichkeit nicht genügend Unterstützung entgegenge-
bracht wurde (was sich nur ändern kann, wenn die 
Massenmedien viel mehr darüber berichteten, als sie 
es bisher getan haben), entstand in den neunziger 
Jahren eine weitere Initiative, welche die Idee der 
dreistufigen Volksgesetzgebung aus der Achberger 
Arbeit übernahm und auf Gemeindeebene – wie bei-
spielsweise in Bayern über ein erfolgreiches Volksbe-
gehren in einem Volksentscheid – den direktdemokra-
tischen Weg verfassungsrechtlich durchsetzen konnte. 
Von dieser Initiative (Mehr Demokratie e.V.) geht 
jetzt auch das Bündnis »Menschen für Volksab-
stimmung« aus. Diese Aktivisten haben sich 
zwar auch – wie schon erwähnt – kritisch zu der 
vom Grünen-Abgeordneten Häfner am 8. Febru-
ar vorgestellten Koalitionsverständigung über ei-
ne grundgesetzlichen Regelung der dreistufigen 
Volksgesetzgebung geäußert und eigene Krite-
rien benannt hat. Bezeichnend ist jedoch, dass 
beide unerwähnt lassen, dass es ja die eingangs 
erwähnte Petititon der »DemokratieInitiative« 
vom 13. Dezember 98 (in Reaktion auf das ent-
sprechende Kapitel des rot-grünen Koalitionsver-
trages) gab, und dass sie der Petitionsausschuss 
des Bundestages den Fraktionen zur Beachtung 
empfohlen hat. Der Inhalt dieser Petition war ein 
zweifacher: a) ein Vorschlag zur verfassungs-
rechtlichen Regelung der dreistufigen Volksge-
setzgebung nach den erforderlichen sach-
gemäßen Lebensbedingungen dieses fundamen-
talen demokratischen Prozesses und b) das Pos-
tulat, darüber in einem Volksentscheid (nach GG 
Art. 20 Abs. 2) zu beschließen. Damit soll der 
Sachverhalt dorthin verlagert werden, wohin er 
der Natur der Sache nach gehört: Nämlich in die 
Hand des Souveräns selbst. 
Diese Forderung und ihre Begründung ist nicht 
nur allen Fraktionen des Bundestages – auch 
und insbesondere den Bundesministern Däubler-
Gmelin, Schily, Fischer, Trittin und Künast und 
nicht zuletzt dem Abgeordneten Häfner bestens 

bekannt, sondern auch zumindest den führenden 
Funktionären und Sprecherinnen  bzw.  Spre-
chern des Vereins »Mehr Demokratie«. Was die 
Frage aufwirft, warum sie sich dazu nicht äu-
ßern, warum sie diesen Weg nicht unterstützen, 
anstatt tendenziöse Propaganda zu betreiben 
oder allzu verkürzte Ansichten abzuliefern, wie 
es z. B. jene von Marianne Birthler, der derzeiti-
gen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterla-
gen, geäußerten Gedanken sind, sie wolle »mit 
Plebisziten die Entfernung zwischen Bürgern und 
Politik verringern«. Also ob das das Problem 
wär‘! 
2. Kernpunkte zeitgemäßer Volksgesetzgebung 
Was immer der Grund für diese Ignoranz sein 
mag: Wenn man sich die Dinge genau anschaut, 
dann zeigen sich deutlich die Differenzen zwi-
schen der Position der von engagierten Einzelnen 
getragenen »DemokratieInitiative« einerseits und 
der Partei- und Vereinspolitik andererseits und 
zwar sowohl in inhaltlicher wie in strategischer 
Hinsicht. 
Davon soll abschließend gehandelt und zugleich 
begründet werden, warum wir in der aktuellen Si-
tuation sowohl die Gesetzesinitiative der Regie-
rung als auch die Einlassungen des Vereins und 
seiner Funktionäre dazu als demokratiepolitischen 
Irrweg und nicht als ein sachgemäßes Umgehen 
mit der gestellten Aufgabe erkennen, die Volksge-
setzgebung auf der Höhe der Zeit voranzubringen 
bzw. bundesrechtlich einzuführen. 
2.1 Was ist der Stellenwert der Volksgesetz-
gebung in der Demokratie? 
Es geht dabei nicht um ein Verfahren gegen diese 
oder jene Erscheinungsmängel des Parlamenta-
rismus; sondern darum, dem Prinzip der Demo-
kratie, nach welchem die Rechtsgemeinschaft, 
»das Volk«, der Souverän im Staatswesen zu sein 
hat, überhaupt erst und dann auch bürgerfreund-
lich Geltung zu verschaffen. Nur durch das 
Recht, die Volksgesetzgebung praktizieren zu 
können, wird ein Gemeinwesen zu einem de-
mokratisch-republikanischen im vollen Sinn 
des Begriffs. 
Der Parteienstaat und sein Parlamentarismus oh-
ne Volksgesetzgebung ist ein vormundschaftliches 
und damit vordemokratisches politisches System, 
in welchem das Volk bei der Wahl zwar in einem 
Akt seine Souveränität ausübt, dabei jedoch 
gleichzeitig bis zur nächsten Wahl auf eine Volks-
vertretung überträgt, d. h. abgibt und somit keine 
Möglichkeit hat, zwischenzeitlich auf den Gang 
der Dinge Einfluss zu nehmen. Im übrigen ist die 
Wahl hinsichtlich der anstehenden Sachfragen 
der Politik immer abstrakt, pauschal und wesent-
lich auf Personen, nicht auf konkrete Gesetzge-
bungen focusiert (und damit auch anfällig für De-
magogie; denn Demagogie ohne agierende, zur 
Exekutive drängende oder dort bereits angesie-
delte »Politiker« ist schlechterdings undenkbar). – 
Das Volk ist in der Demokratie nicht eine zu be-
werbende Massenkundschaft von an ihrer Wahl 
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interessierter Parteivertreter, sondern die Gemein- 
schaft der egalitären »Aktionäre«. Weder Rot-Grün, 
noch der Verein »Mehr Demokratie« betreiben in 
dieser Hinsicht die für unsere politische Kultur so 
notwendige, der Sache angemessene Aufklärung. 

 4

2.2 Das für die dreistufige Volksgesetzgebung 
Unabdingbare 
• Das Recht zur außerparlamentarischen Ge-
setzesinitiative kann von jedem stimmberechtig-
ten Menschen ausgeübt werden. 
• Die Gesetzesinitiative kann sich auf alle Ma-
terien richten, die auch dem parlamentarischen 
Gesetzgeber zu behandeln möglich sind. Sie be-
steht aus einem mit Gründen versehenen Ge-
setzentwurf. 
• Die Gesetzesinitiative richtet sich zunächst 
an den Bundestag (Stufe 1).  
• Wenn dieser nicht innert einer bestimmten Frist 
zustimmt, kann die Initiative ein Volksbegehren 
zum Volksentscheid einleiten (Stufe 2); dies ge-
schieht durch eine freie Unterschriftensammlung 
unter der stimmberechtigten Bevölkerung während 
eines bestimmten, nicht zu kurzen Zeitraumes. 
• Hat die erforderliche Zahl Stimmberechtigter 
das Volksbegehren unterstützt, findet nach einer 
bestimmten Frist der Volksentscheid statt (Stufe 3). 
• Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Im Fall eines verfassungsändernden Ge-
setzes ist die Zweidrittelmehrheit erforderlich. 
• In der Spanne zwischen einem erfolgreich 
abgeschlossenen Volksbegehren und dem Ter-
min des Volksentscheids sind die Massenmedien 
gesetzlich verpflichtet, für Pro und Contra gleich-
berechtigte Informationsbedingungen zur Verfü-
gung zu stellen. Das Nähere wird zwischen den 
Informationsträgern und den Verantwortlichen der 
privaten und öffentlich-rechtlichen Medien ver-
einbart. Ein Medienrat vermittelt die Vereinba-
rung und kontrolliert die Durchführung. 
Das letztgenannte Kriterium ist unter den heuti-
gen gesellschaftlichen Verhältnissen einer sehr 
großen Rolle der Massenmedien für die Urteils-
bildung der Bürgerinnen und Bürger von aus-
schlaggebender Bedeutung. Wenn dieses Ele-
ment nicht berücksichtigt würde, wie es leider 
weder in den Vorstellungen des erwähnten Ver-
eins noch im Regierungsentwurf der Fall ist, wird 
die direkte Demokratie immer das Spielfeld für 
diejenigen sein, die über die meisten finanziellen 
Mittel oder die Gunst der Massenmedien zur Ver-
breitung ihrer Informationen verfügen. 
• Eine wesentliche Rolle für den bürgerfreund-
lichen Charakter der dreistufigen Volksgesetzge-
bung spielen auch die Quoren, das meint die Min-
destzahl der für jede der drei Stufen erforderlichen 
Zustimmung. Bei der Zahl der Stimmberechtigten 
in der Bundesrepublik Deutschland kann als an-
gemessen gelten: Mindestens 100 000 Unter-
schriften für eine Gesetzesinitiative und 1 Million 
für das Volksbegehren. Beteiligungsquoren beim 
Volksentscheid widersprechen einer in individuel-
ler Verantwortlichkeit gegründeten freien Demo-

kratie (deshalb gibt es sie bei uns zurecht auch 
nicht bei Wahlen). 
• Schließlich muss der zeitliche Rahmen bei den 
verschiedenen Phasen des Prozesses der Volksge-
setzgebung dem jeweiligen Vorgang angemessen 
sein. Das könnte bedeuten: Maximal ein halbes 
Jahr für die parlamentarische Beratung und Ent-
scheidung einer außerparlamentarischen Gesetzes-
initiative, maximal eineinhalb Jahre für die Durch-
führung eines Volksbegehrens und maximal ein 
Jahr für Information, Diskussion und Urteilsbildung 
zwischen Volksbegehren und Volksentscheid. 
• Über die Zulässigkeit einer Gesetzesinitiative 
hätte im Zweifelsfall das Bundesverfassungsgericht 
zu entscheiden. 

Aufruf 

IV.Weil diese Bedingungen, von denen nach 
unserer Erkenntnis der demokratische Cha-

rakter der Volksgesetzgebung abhängt, in den 
Vorstellungen des Vereins »Mehr Demokratie« nur 
teilweise berücksichtigt sind und der Regierungs-
entwurf, wie er vorgestellt wurde, davon noch wei-
ter entfernt ist, halten wir es für geboten, in dieser 
Situation die Öffentlichkeit nochmals aufzurufen, 
eine Willensbekundung für das sachlich Richtige 
und Notwendige in die Waagschale zu werfen und 
das BürgerBündnis gegen eine kontraproduktive 
Volksentscheidsregelung und für eine bürgernahe 
Volksgesetzgebung so zahlreich wie nur möglich 
zu unterstützen. 
Wir haben dem Bundestag am 25. Februar 2002 
nochmals eine Petition im Sinne derjenigen vom 
13. Dezember 1998 eingereicht, mit welcher a) ein 
Gesetzentwurf nach den vorstehend genannten 
Kriterien und b) eine Volksabstimmung darüber 
gem. GG Art. 20 Abs. 2 gleichzeitig mit der Bun-
destagswahl im September dieses Jahres verlangt 
wird. Diese Forderung hat dann eine Chance, be-
achtet zu werden, wenn in sehr kurzer Zeit einige 
Millionen Willensbekundungen abgegeben werden 
(siehe beigefügte Liste). Bitte helfen Sie dabei mit 
und tragen Sie mit einer Spende zur Deckung der 
Kosten dieser Initiative bei. 
Der Deutsche Bundestag wurde seit Anfang der 
achtziger Jahre insgesamt fünf Mal aufgefordert, 
endlich seine Pflicht zu tun und das im Grundge-
setz vorgesehene Abstimmungsrecht des Volkes 
zu regeln, damit es für die Prozesse der Volks-
gesetzgebung, dem vornehmsten Grundrecht 
des Souveräns in der Demokratie, zur Verfügung 
steht. Er hat sich dieser Verantwortung unabläs-
sig entzogen, und jetzt liegt ein inakzeptabler 
Regierungsentwurf vor, der nur noch schlechter 
werden könnte, wenn man die CDU/CSU zur Zu-
stimmung animieren wollte. Diese Sackgasse 
oder die weitere Stagnation auf diesem Gebiet 
kann nur dadurch vermieden werden, dass jetzt 
das Volk selbst darüber befindet. Wir rufen dazu 
auf, dieses nachdrücklich zu unterstützen. 
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